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Information des MWVLW Mainz  

Stand: 9. August 2022  

 

Hinweise nach der Inkraftsetzung der VERORDNUNG (EU) 2022/1280 DES 

EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18. Juli 2022 zur 

Festlegung besonderer und vorübergehender Maßnahmen, in Anbetracht der 

Invasion der Ukraine durch Russland, in Bezug auf von der Ukraine gemäß ihren 

Rechtsvorschriften ausgestellte Fahrerdokumente 

 

Anerkennung ukrainischer Führerscheine (FS) - Allgemeines 

Nach Artikel 3 Abs. 1 der VO werden alle von der Ukraine ausgestellten gültigen FS 

im EU-Gebiet anerkannt bei Personen, die dem Schutzstatus unterliegen und bis 

zum Ende des Schutzstatus (längstens bis zum 06.03.2025). 

Vorlage einer beglaubigten Übersetzung + eines internationalen FS sind nicht 

erforderlich.  

Muster der derzeitigen ukrainischen Führerscheine sind als Anlage beigefügt. 

Hinweise auf Fälschungen sind an die obersten Landesbehörden weiterzugeben (s. 

auch Artikel 7 „Verhinderung von Betrug + Fälschung“). 

 

Mögliche Fallkonstellationen: 

Fall 1: Gültiger ukrainischer Führerschein liegt vor 

Artikel 3 Abs. 1: Es ist weder vom Betroffenen noch von der Behörde etwas zu 

veranlassen. Damit muss auch kein Führerschein ausgestellt werden. 

Der ukrainische Führerschein wird in Deutschland und in allen Mitgliedstaaten 

der EU anerkannt. Das Mitführen einer beglaubigten Übersetzung oder eines 

internationalen Führerscheins ist nicht erforderlich. 
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Fall 2: Ukrainischer digitaler Führerschein liegt vor 

Artikel 7: Ukrainische Fahrerdokumente (FS und FQN) sind anzuerkennen, wenn die 

Mitgliedsstaaten in der Lage sind, deren Authentizität, Integrität und Gültigkeit zu 

überprüfen.  

Es gibt derzeit ein ukrainisches Webportal mit dem man erfolgreich die Echtheit eines 

ukrainischen digitalen Führerscheins überprüfen kann. Nach den vorliegenden 

Informationen sollten sich digitale Führerscheine, sowie die neusten 

Kartenführerscheine überprüfen lassen. In wieweit der Umfang des Registers auch 

weitere ältere Führerscheine umfasst, ist laut EU-KOM noch unklar.  

 

Webportal: 

https://opendata.hsc.gov.ua/check-driver-license/ 
 
 
 

Hinweise zur Nutzung: 

 

Über eine Schaltfläche auf der rechten Seite kann die Sprache von Ukrainisch auf 

Englisch umgestellt werden. Dadurch sind zumindest die wichtigen Informationen 

lesbar und verständlich; laut EU-KOM sind dort für die Zukunft weitere 

Verbesserungen geplant. 

 

Um eine Abfrage erfolgreich durchzuführen, sind drei Felder in der Maske 

auszufüllen: 

 Serie des Führerscheins (3-stellig Großbuchstaben) 

 die Führerscheinnummer (Zahlen) 

 Geburtsdatum (im Format: 1990-01-31, JJJJ-MM-TT) 

Es ist keine Suche nach Namen möglich. 

Beispiel: 

https://opendata.hsc.gov.ua/check-driver-license/
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Geburtsdatum 
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Format Geburtsdatum 

1987-04-04 
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Ergebnis: 

 

 

Folge bei positivem Überprüfungsergebnis: 

Der digitale ukrainische Führerschein wird in Deutschland und in allen 

Mitgliedstaaten der EU anerkannt. Das Mitführen einer beglaubigten 

Übersetzung oder ein internationaler Führerschein sind nicht erforderlich. 

Es muss kein neuer Führerschein ausgestellt werden. 

Hinweis: 

Diese Überprüfungsmöglichkeit besteht auch für Kontrollbehörden. 
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Fall 3: Ukrainischer Führerschein wurde verloren oder gestohlen 

Artikel 6 Abs. 1: Mitgliedstaaten können bei Verlust oder Diebstahl bei ukrainischen 

Behörden prüfen, ob/welche Fahrerlaubnis der Betroffene hat und ob kein anderer 

Mitgliedstaat der EU (MS) dieser Person einen FS ausgestellt hat. Dies hat nach dem 

Verfahren wie im Fall 2 zu erfolgen: 

 

Folge bei positiver Überprüfungsmöglichkeit wie unter dem 2. Fall: 

 

Die Landesverkehrsministerien wissen, dass Sie momentan noch keine 

Ersatzdokumente ausstellen können, da Ihre Behörden technisch nicht in der 

Lage sind, im Fall einer erfolgreichen Registerabfrage einen EU-Führerschein 

mit der Schlüsselzahl 99.01 (06.03.25) im Feld 12 und dem Ablaufdatum 

06.03.25 in Zeile 4b zu beantragen. Hierfür bedarf es einer Softwareanpassung, 

die nur über die Bundesebene (BMDV/ Bundesdruckerei) veranlasst werden 

kann. 

Das BMDV hat jedoch bereits auf seiner Homepage ukrainische 

Fahrerlaubnisinhaber informiert, dass verlorene/ gestohlene Führerscheine 

durch die Fahrerlaubnisbehörden ersetzt werden.  

Wir haben das BMDV aufgefordert, zur schnellstmöglichen Befähigung der 

Fahrerlaubnisbehörden zur Ausstellung von Ersatzdokumenten beizutragen. 

Wir müssen nun abwarten, welche Schritte das BMDV einleitet. 

Bis dahin müssen betroffenen ukrainischen Staatsbürger um Geduld gebeten 

werden. 

 

Fall 4: Ukrainischer Führerschein ist abgelaufen 

Artikel 5: Mitgliedstaaten erkennen nach dem 31.12.2021 abgelaufene 

Fahrerdokumente (FS und FQN) als gültig an, sofern die Ukraine die EU-KOM + die 

MS über offizielle Kanäle in Kenntnis setzt. 

 

Mit der in der Anlage beigefügten Verbalnote der Botschaft der Ukraine liegt eine 

solche Aussage vor, dass mit einem erstmalig ausgestellten ukrainischem FS auch 

nach Ablauf der 2-jährigen Gültigkeit weiter gefahren werden darf. 
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Der ukrainische Führerschein wird in Deutschland und in allen Mitgliedstaaten der 

EU anerkannt. Das Mitführen einer beglaubigten Übersetzung oder eines 

internationalen Führerscheins ist nicht erforderlich. Es muss kein neuer Führerschein 

ausgestellt werden. 

 

 

Der berechtigte Personenkreis („Ukraine-Flüchtlinge“) lässt sich anhand des 

Aufenthalt-Dokumentes, das einen Hinweis auf § 24 AufenthG enthalten muss, 

identifizieren. 

 

Weitere Information des BMDV unter: 

 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/ukraine.html 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/ukraine.html
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Berufskraftfahrerqualifikation 

Voraussetzungen für die Erteilung der SZ 95.01 in FS, FQN oder 

Fahrerbescheinigung  

 

1. Untersuchung der körperlichen und geistigen Eignung  

• wenn Person nicht im Besitz eines EU-FS ist und ein FQN oder eine 

Fahrerbescheinigung ausgestellt werden soll (Art. 4 Abs. 6) 

• bei Ausstellung der Fahrerbescheinigung (Art. 4 Abs. 1) 

Inhalt der Untersuchung: vgl. Art. 4 Abs. 5 „im Einklang mit den zur Umsetzung von 

Anhang III der Richtlinie 2006/126/EG erlassenen nationalen Rechtsvorschriften“ 

(siehe § 11 Abs. 9 FeV). 

 

2. Ergänzende obligatorische Ausbildung und Prüfung, durch die überprüft werden 

soll, dass der Fahrer über in Anhang I Abschnitt 1 der RL 2003/59/EG geforderten 

Kenntnisbereiche verfügt. (Art. 4 Abs. 4)  

• Obligatorische Ausbildung von mind. 35 Std (max. 60 Std), einschließlich 

mindestens 2,5 Std. praktische Fahrzeugführung (entspricht Umsteigerschulung und 

–prüfung nach § 3 Abs. 2 BKrFQV) 

 

• Ausbildung kann in Form der obligatorischen Weiterbildung nach Anhang I 

Abschnitt 4 der RL 2003/59/EG erfolgen 

• Ein Schwerpunkt muss bei Kenntnissen der EU-Sozialvorschriften liegen 

• Schriftliche oder mündliche Prüfung von Behörde/Stelle der MS oder 

computergestützter Test in einem festgelegten Testzentrum. 

 

Hinweis für die Fahrerlaubnisbehörden: 

Derzeit kann aber kein FQN ausgestellt werden! 

Diese Vorgehensweise muss durch das BMDV mit einer Verordnung umgesetzt 

werden! 

Ukrainische FQN können somit nicht verwendet werden. 
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Anlagen: 

 

Verordnung (EU) 2022/1280 

Musterdatensatz für Erstellung der EU-Fahrerlaubnis (Vorlage der Bundesdruckerei) 

Verbalnote der Botschaft der Ukraine zur Verlängerung abgelaufener Führerscheine 


